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B e k a n n t m a c h u n g  
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Gewerbegebiet Trimbach“ im Ortsteil Südlohn 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 06.10.2010 gem. § 2 BauGB die Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Gewerbegebiet Trimbach“ im Ortsteil Südlohn  be-
schlossen. 
 
Mit der 1.  Änderung des o.g. Bebauungsplanes werden zwei Ziele verfolgt: 

 
 A) Ausschluss der gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Auf-

sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
 B) Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche auf dem Grundstück Gemarkung Südlohn, Flur 26, 

Parz. 281, sowie angrenzender Teilflächen. 
 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Gewerbegebiet Trimbach“ im Ortsteil Süd-
lohn, einschl. der dazugehörenden Begründung liegt gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Mo-
nats in der Zeit vom  
 

29.10.2012 bis zum 30.11.2012 (einschl.)  
 
im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1 im Ortsteil Oeding  - Zimmer 1.10 – 46354 
Südlohn während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
  
 
Hinweise 
 

 Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Südlohn abgegeben werden.  

 Stellungnahmen die nicht fristgerecht abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rah-
men der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 
des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. 
(§47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung). 

 Folgende umweltbezogenen Informationen sind verfügbar: 
1. Landschaftspflegerischer Begleitplan (Ursprungsbebauungsplan)    
2. Bodengutachten (Ursprungsbebauungsplan) 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Offenlegung des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Gewerbegebiet Trim-
bach“ im Ortsteil Südlohn, einschl. der dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird 
hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
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Übersichtsplan 
 

 
 
Südlohn, 11.10.2012 

 
i.V. Schlottbom 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 
2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 "Krankenhaus / Altenwohnungen" 
im Ortsteil Südlohn 

Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 19.01.2011 gem. § 2 BauGB die Aufstellung 
und öffentliche Auslegung der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 "Krankenhaus / 
Altenwohnungen" im Ortsteil Südlohn gem. § 13 BauGB einschl. der dazugehörigen Begründung mit 
dem Ziel der Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit § 12 der Hauptsat-
zung der Gemeinde Südlohn beschlossen. 
 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Der Entwurf der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 "Krankenhaus / Altenwohnun-
gen" im Ortsteil Südlohn, einschl. der dazugehörenden Begründung liegt gem. § 3 Abs. 2  BauGB für 
die Dauer eines Monats in der Zeit vom  
 

23.10.2012 bis zum 23.11.2012 (einschl.)  
 
im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1 im Ortsteil Oeding  - Zimmer 1.10 – 46354 
Südlohn, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 
 

 Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Südlohn abgegeben werden.  

 Stellungnahmen die nicht fristgerecht abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) 
oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte gel-
tend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewie-
sen worden ist. (§47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung).  

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Offenlegung des Entwurfes der 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 "Kranken-
haus / Altenwohnungen" im Ortsteil Südlohn, einschl. der dazugehörenden Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
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Übersichtsplan  
 

 
 
Südlohn, 11.10.2012 

 
i.V. Schlottbom  
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B e k a n n t m a c h u n g  
 
Bebauungsplan Nr. 51 „Weseker Weg“ im Ortsteil Südlohn 

Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 05.09.2012 gem. § 2 BauGB die Aufstellung 
und öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 51 „Weseker Weg“ im Ortsteil Südlohn einschl. der 
dazugehörigen Begründung mit dem Ziel der Festsetzung eines „Allgemeinen Wohngebietes“ im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Südlohn beschlossen. 
 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 51 „Weseker Weg“ im Ortsteil Südlohn, einschl. der dazugehö-
renden Begründung liegt gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats in der Zeit vom  
 

23.10.2012 bis zum 23.11.2012 (einschl.)  
 
im Rathaus der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1 im Ortsteil Oeding  - Zimmer 1.10 – 46354 
Südlohn während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise 
 

 Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Südlohn abgegeben werden.  

 Stellungnahmen die nicht fristgerecht abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Ge-
genstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) oder im Rah-
men der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 
des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. 
(§47 Abs. 2a Verwaltungsgerichtsordnung).  

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung dieses Planes nach den Regelungen des § 
13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB erfolgt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Offenlegung des Entwurfes des Bebauungsplans Nr. 51 „Weseker Weg“ im Ortsteil Südlohn, 
einschl. der dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB 
wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
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Übersichtsplan  
 

 
 
Südlohn, 11.10.2012        

 
i.V. Schlottbom  
 
 



Seite 8: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 17_11 vom 11.10.2012 
______________________________________________________________________________________________________ 

 


